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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard  

vom 19.12.2024 

 
Top 8.2 Gebührenordnung der Stadt Burg Stargard 

für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen 
(Bewohnerparkgebührenordnung) 

 
Beschluss: 

 

Die Stadtvertretung beschließt die anliegende Gebührenordnung der Stadt Burg Stargard für 
das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen (Bewohnerparkgebührenordnung), die als Anlage 
1 der Beschlussvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt wurde und setzt die zu zahlende 
jährliche Gebühr auf 150,00 Euro fest. 
   
Abstimmungsergebnis einschließlich Änderungen: 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

10 5 2 

 

 
 



Antrag entsprechend § 23 Abs. 4 KV M-V 
sowie der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard 

 

Antrag 

Bezeichnung des Antrages 
 
Änderungsantrag auf Drucksache 00SV/24/020-1: Gebührenordnung der Stadt Burg Stargard 
für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen (Bewohnerparkgebührenordnung) 
 

Antrags-Nr.  

Datum: 19.12.2024 

Beratungsfolge: Stadtvertretung 

Inhalt des Antrages: 
 
In §1 werden im Satz 2 die Worte Grabenstraße, Am Berge, Neue Straße gestrichen. 

 

Sachverhalt: 
 
Diese Änderung wurde schon im Hauptausschuss beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand der 
Straßen erhalten und dem Anliegen der Verwaltung Rechnung getragen, für die bereits 
bestehenden Straßen eine echte Rechtsgrundlage für die bisher ausgestellten Parkausweise zu 
erhalten. 
In einem weiteren Schritt sollte im Jahr 2025 ein Parkraumkonzept mit entsprechender 
Gebührenordnung für den Altstadtbereich erarbeitet und beschlossen werden, welches in der 
gesamten Altstadt praktikable Parklösungen und mehr Parkplätze schafft. 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: Keine 

Finanzierungsvorschlag: 

 

Anlage: 

 

Einreicher: AfD-Fraktion Stargard 
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